
Tipps für den Lehrlingswart 
 
 

?   Erst der Betrieb, dann das Amt 
  
?   Prioritäten setzen 
  
?   Aufgaben im Innungsvorstand abstimmen 
  
?   Aufgaben im Innungsvorstand aufteilen 
  
?   Zusammenarbeit mit den Ausbildungsberatern der Kammer 
   
?   Nur durch persönlichen Einsatz wird das Amt des Lehrlings-  
  warts  zum Leben erweckt. 
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Voraussetzungen für das Amt des Lehrlingswarts 
 
 

?   Fundierte Sachkenntnis 
  
?   Einfühlungsvermögen im Hinblick auf den Gesprächspartner 
  
?   Fähigkeit zur Gesprächsführung 
  
?   Fähigkeit zur Konfliktlösung 

 
 
 
 
 
 

Dipl.-Kfm. Manfred Klöpfer, Rechtsanwalt 

Rechtliche Stellung des Lehrlingswarts 
 
 

?   Im HwO nicht unmittelbar erwähnt. 
  
?   Verpflichtung der Innung zur Wahl eines Ausschusses für die  
      Förderung der Berufsausbildung der Lehrlinge. 
 
?   In den Mustersatzungen der Handwerksinnungen ist der  
 Lehrlings wart aufgrund seines Amtes automatisch der  
 Vorsitzende dieses Ausschusses. 
 
?   Deshalb nimmt der Lehrlingswart Pflichtaufgaben der Innung  
  wahr. 
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Hauptaufgabe des Lehrlingswarts 
 

Förderung der Qualität der Berufsausbildung. 
 
 

?   Information und Beratung über die rechtlichen Grundfragen des  
 Ausbildungsverhältnisses. 
 
?   Information und Beratung über pädagogische Fragen der  
 Berufsausbildung. 
 
?   Information und Beratung über bildungspolitische  
 Entwicklungen. 
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Rechtliche Grundfragen der Berufsausbildung 
 
 

?   Ziele der Berufsausbildung Ausbildungsordung 
 
?   Formale Aspekte des Berufsausbildungsvertrags 
 
?   Verkürzung oder Verlängerung der Ausbildungszeit 
 
?   Rechte und Pflichten für Ausbilder und Auszubildende 
 
?   Anforderungen an die Ausbildungsstätte und die Ausbilder 
 
?   Zwischen- und Gesellenprüfungen 
 
?   Führen der Berichtshefte 
 
Dipl.-Kfm. Manfred Klöpfer, Rechtsanwalt 

Aufgaben des Lehrlingswarts 
  
  

?   Kontakt mit Auszubildenen und Ausbildern 
  
?   Zusammenarbeit mit den Prüfungsausschüssen 
  
?   Kontakt mit den Berufsschulen 
  
?   Kontakt mit den überbetrieblichen Ausbildungsstätten 
  
?   Repräsentation der Innung nach außen 
  
?   Kooperation mit den Ausbildungsberatern der Handwerks- 
 kammer  
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Kontakt mit Auszubildenden und Ausbilder 
 
 

?   Betriebsbesuche 

?   Innungsversammlungen 

?   Besuche der Berufsschulen 

?   Bekanntgabe des Lehrlingswartes bei Übersendung des  

 Ausbildungsvertrages 

?   Veranstaltung von Elternabenden ggf. mit der Berufsschule 

?   Vermittlung in persönlichen Konflikten 

?   Sprechstunden und telefonische Beratungen 
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 Kooperation mit den Ausbildungsberatern 
  

  
 Abstimmung der Aufgaben 
  
 Durch engen Kontakt im konkreten Problemfall in Gesprächs- und 

Arbeitskreisen. 
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 Zusammenarbeit mit dem Prüfungsausschuss 
  
  
?   Kenntnis der Prüfungsergebnisse der Zwischen- und  

  Gesellenprüfung 

?   Für den Ablauf ordnungsgemäßer Prüfungen sorgen 

?   Den Auszubildenden und den Betrieben Informationen über den 

  Ablauf und die Organisation der Prüfung geben können. 

?   Engen Kontakt mit den Prüfungsausschussmitgliedern halten 

?   Ausstellung der Gesellenstücke 

?   Teilnahme am Leistungswettbewerb 
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 Kontakt mit der Berufsschule 
  
  

?   Abstimmung der fachtheoretischen und fachpraktischen  
  Ausbildung 
  
?   Abstimmung der Berufsschulzeiten mit entsprechenden Phasen 
  mit den Betrieben und der überbetrieblichen Unterweisung 
  
?   Abstimmung bei Ausbildungsproblemen einzelner Auszubil- 
  dender 
  
  Hierfür notwendig: 
 Regelmäßige Zusammenkünfte 
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Kontakt mit den überbetrieblichen Ausbildungsstätten 
 
 

?   Abstimmung der Kursangebote mit den relevanten  
  Betriebsphasen, insbesondere Blockunterricht 
  
?   Abstimmung der Ausbildungsinhalte zur sinnvollen Ergänzung  
  der fachpraktischen und fachtheoretischen Inhalte 
  
?   Abstimmung bei Ausbildungsproblemen einzelner Jugendlicher 
  
  Deshalb: 
?   Kontakt zu den Verantwortlichen der ÜLU 
?   Kontakt zu den Ausbildern der ÜLU 
?   Regelmäßige Zusammenkünfte 

 
Dipl.-Kfm. Manfred Klöpfer, Rechtsanwalt 

Repräsentation der Innung nach Außen 
  
  

 Nachwuchssicherung durch: 
  
?   Kontakt zu den örtlichen Arbeitsämtern 
  
?   Kontakt zu den allgemeinbildenden Schulen im Umkreis 
  
?   Gezielte Veranstaltungen zur Darstellung des Handwerks 
  
?   Organisation von Betriebspraktika 
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Tipps für den Lehrlingswart 
  
  
?   Das Amt des Lehrlingswartes in der Innung bekannt machen. 
  
?   Keine Innungsversammlung ohne den Bericht des 

 Lehrlingswartes. 
  
?   Wahl eines Berufsbildungsausschusses 
  
?   Benennung des stv. Lehrlingswartes 
  
?   Prioritätensetzung bei den Aufgaben 
  
?   Zeitplan 
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